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Erlaubnis zum Aufstellen von Spielgeräten mit 
Gewinnmöglichkeit

Um Spielgeräte, die eine Gewinnmöglichkeit bieten, aufstellen zu dürfen, benötigen Sie 
eine spezielle Erlaubnis.

Basisinformationen

Wer gewerbsmäßig Spielgeräte aufstellen will, die mit einer den Spielausgang 
beeinflussenden technischen Vorrichtung ausgestattet sind und die die Möglichkeit eines 
Gewinnes bieten, bedarf eine Erlaubnis nach § 33c Gewerbeordnung.

Die Erlaubnis berechtigt nur zur Aufstellung von Spielgeräten, deren Bauart von der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist. Sie kann mit Auflagen, auch im 
Hinblick auf den Aufstellungsort, verbunden werden, soweit dies zum Schutze der 
Allgemeinheit, der Gäste oder der Bewohnerinnen und Bewohner des jeweiligen 
Betriebsgrundstücks oder der Nachbargrundstücke oder im Interesse des Jugendschutzes 
erforderlich ist. Zum selben Zweck ist auch die nachträgliche Aufnahme, Änderung und 
Ergänzung von Auflagen zulässig.

Voraussetzungen

Eine Erlaubnis nach § 33c Gewerbeordnung setzt die gewerberechtliche Zuverlässigkeit 
des Aufstellers bzw. der Aufstellerin voraus.

Ablauf

Wer in der Stadtgemeinde Bremen gewerbsmäßig Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 
aufstellen will, muss vor Aufnahme des Betriebes eine entsprechende Erlaubnis bei 
der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, Referat Gewerbeangelegenheiten 
beantragen. Erst wenn der Antrag vollständig bei der zuständigen Stelle eingegangen ist, 
kann mit der Antragsbearbeitung begonnen werden. Planen sie bitte eine Vorlaufzeit bis 
zur Erteilung der Erlaubnis von 8-12 Wochen ein.
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Allen AntragstellerInnen wird empfohlen, sich vorab mit der zuständigen Stelle in 
Verbindung zu setzen. Eine Terminvereinbarung ist nach Absprache auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten möglich.

Weitere Hinweise

Um Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufstellen zu dürfen, bedarf es neben der 
personenbezogenen Erlaubnis auch einer Geeignetheitsbestätigung für den Aufstellort.

Benötigte Unterlagen
Ausgefülltes Antragsformular (Ausdruck unter Formulare)
Personalausweis oder Reisepass mit einer aktuellen Meldebescheinigung  

bei Vertretung mit schriftlicher Vollmacht: Personalausweis oder Reisepass des 
Bevollmächtigten, sowie Ausweiskopie des Vollmachtgebers

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes  

(zu beantragen beim Finanzamt des Wohnortes)

Auskunft des Insolvenzgerichts, ob ein Verfahren eröffnet wurde  

(zu beantragen beim Amtsgericht des Wohnortes)

Führungszeugnis in der Belegart OG (zur Vorlage bei einer Behörde)  

(zu beantragen bei der für Ihren Wohnsitz zuständigen, örtlichen Meldebehörde)

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister in der Belegart 9  

Dies kann über die Gewerbemeldestelle beantragt werden. Als Empfänger sollte bei 
Beantragung die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation 
-Gewerbeangelegenheiten-, Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen angegeben 
werden.

Ist als Betreiber eine juristische Person geplant, werden Auskünfte für diese 
juristische Person sowie die gesamte Geschäftsführung erforderlich.

Handelsregisterauszug
Sozialkonzept  

Für eine Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist nach § 
33c Abs. 2 Gewerbeordnung ein Sozialkonzept vorzulegen. Das 
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Sozialkonzept beschreibt, mit welchen Maßnahmen den sozialschädlichen 
Auswirkungen des Glücksspiels vorgebeugt werden soll.

Bescheinigung über Unterrichtung in Spieler- und Jugendschutz  

Nach § 33c Gewerbeordnung ist mit einer Bescheinigung der Industrie- und 
Handelskammer nachzuweisen, dass man in den zur Gewerbeausübung notwendigen 
Kenntnissen unterrichtet worden ist.

Zuständige Stellen

Ordnungsamt | Referat 10 & 13 - Allgemeine 
Ordnungsangelegenheiten

115 (Bürgertelefon)
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
oeffentlicheordnung@ordnungsamt.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Formulare

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Aufstellen von Spielgeräten 
(Juristische Person) (pdf, 1.4 MB) 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Aufstellen von Spielgeräten 
(Natürliche Person) (pdf, 1.2 MB) 

Muster für den Jahresbericht (pdf, 235.4 KB) 

Gebühren / Kosten

Die Erlaubnisgebühr wird abhängig vom Umfang zwischen 632,00 und 1.897,00 Euro 
festgesetzt werden.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Eine Aufstellerlaubnis muss bei Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit 
vorliegen.

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/ordnungsamt/ordnungsamt-abteilung-1-ordnungsangelegenheiten/ordnungsamt-referat-10-13-allgemeine-ordnungsangelegenheiten-11898
mailto:oeffentlicheordnung@ordnungsamt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Antragsformular_Aufstellerlaubnis%20%28%C2%A7%2033c%20GewO%29_juristische%20Person.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Antragsformular_Aufstellerlaubnis%20%28%C2%A7%2033c%20GewO%29_nat%C3%BCrliche%20Person.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Muster%20f%C3%BCr%20Jahresbericht.pdf
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Wie lange dauert die Bearbeitung?

12 Wochen sind für die Antragsbearbeitung einzuplanen.

Rechtsgrundlagen
Kostenverordnung der Wirtschaftsverwaltung (WKostV)

Aktualisiert am 16.07.2025

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-der-wirtschaftsverwaltung-wkostv-vom-4-september-2002-164039?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de
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